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Hygieneplan für Studierende  
zur Durchführung der Prüfungen  
im SS 2020 bezüglich COVID-19 

Ziel des Hygieneplanes ist es, auf der Grundlage bestehender Regelungen von Bund, 

Ländern und Kommunen, die Fakultät für Prüfungen zugänglich zu machen. Der 

Hygieneplan ist ergänzend zu den bisher von der Hochschulleitung getroffenen 

Maßnahmen und dem Rahmen-Hygieneplan der Ostfalia zu betrachten. Alle Studierenden 

sind aufgerufen, die nachfolgenden Regeln unbedingt einzuhalten. 

Allgemeine Maßnahmen und Verhaltensregeln 
• Studierende mit COVID-19-Verdacht dürfen die Gebäude der Hochschule nicht 

betreten. Bitte beachten Sie unbedingt die Regelungen des Landes zur häuslichen 

Quarantäne. Studierende mit COVID-19-Verdacht haben sich im Dekanat ihrer 

Fakultät telefonisch zu melden. 

• Bleiben Sie generell bitte auch mit einer Erkältung zu Hause. 

• Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Hochschulleitung von den 

Erkrankten mitzuteilen. 

• Jede und jeder ist aufgefordert, sich Anderen und sich selbst gegenüber achtsam 

zu verhalten. Zu anderen Personen muss, wenn irgend möglich, ein 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

• Bei Kontakten, bei denen der Mindestabstand von 1,5 m nicht durchgängig 

eingehalten werden kann, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In den 

öffentlichen Bereichen der Hochschule (z. B. Flure, sanitäre Einrichtungen) ist 

generell zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nicht ausreichend sind 

Masken, die zwar einen Eigenschutz, aber keinen Fremdschutz gewährleisten. 

Dazu gehören auch FFP-Masken mit Ventil, da diese nur die eingeatmete Luft 

filtern. 

• Körperkontakt z. B. durch Händeschütteln ist untersagt. 

• Grundsätzlich ist ein Aufenthalt in den Räumlichkeiten der Hochschule zu 

vermeiden. Ist ein Aufenthalt in den Räumlichkeiten der Hochschule nicht zu 

vermeiden, sind die Abstands- und Hygieneregeln zwingend einzuhalten.  

• Ansammlungen von Personen sind innerhalb der Gebäude und auf dem Gelände 

der Hochschule zu unterlassen. 

• Wege und Eingänge sind freizuhalten.  
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Maßnahmen für Prüfungen in Präsenz 

• Klausuren werden grundsätzlich in Präsenz unter Einhaltung des notwendigen 

Mindestabstandes sowie unter Berücksichtigung von Laufwegen durchgeführt. 

• Die Studierenden und das Aufsichtspersonal haben beim Betreten und Verlassen 

des Klausurraums sowie bei Toilettengängen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. Während der Bearbeitung der Klausur darf diese abgenommen werden.  

• Der Einlass zu den Prüfungen beginnt 45 Minuten vor Klausurbeginn ausschließlich 

an dem zum Gebäude M liegenden Eingang zu den CU-Hörsälen und am 

Haupteingang vom Gebäude R. 

• Die Überprüfung der Identität der Studierenden mit Hilfe des 

Studierendenausweises erfolgt einzeln vor dem Betreten des Gebäudes hinter 

Plexiglaswänden. Sollte das Wetter dies nicht zulassen, kann die Identitätsprüfung 

ins Innere des Gebäudes direkt hinter die Zugangstür verlegt werden. Die 

Studierenden haben auch in diesem Fall im Freien auf ihren Einlass zu warten. 

• Zur Prüfung der Identität der Studierenden darf die Mund-Nasen-Bedeckung vor der 

Plexiglaswand kurz abgenommen werden. 

• Jeder/jedem Studierenden wird ein Klausurraum und Sitzplatz zugewiesen. 

• Studierende, die nicht angemeldet sind, dürfen die Klausur nur unter Vorbehalt 

mitschreiben, sofern noch ein Sitzplatz frei ist! 

• Nach Beendigung des Einlasses und Beginn der Klausuren ist eine Teilnahme 

verspäteter Studierender an der Prüfung nicht mehr möglich! 

• Mit dem Betreten des Gebäudes haben Studierende und Aufsichten umgehend die 

Hände in den Waschräumen zu waschen und anschließend zu desinfizieren. 

• Die Klausuren inkl. Papier zur Bearbeitung und einem Deckblatt werden in 

Umschlägen auf den einzelnen Tischen ausgeteilt, bevor die Studierenden die 

Plätze eingenommen haben. Eigenes Papier ist aus hygienischen Gründen nicht 

gestattet. Ohne das ausgefüllte Deckblatt (Selbsterklärung) ist eine Teilnahme an 

der Prüfung nicht möglich! 

• Die Türen und Fenster bleiben vor und während der Prüfungen so weit wie möglich 

geöffnet, um ein kontaktloses Betreten und Verlassen der Räume sowie eine 

durchgehende Belüftung zu ermöglichen. Zudem werden Außentür des C-

Gebäudes neben dem CU01 sowie die Zwischentüren auf dem CU-Gang 

durchgehend offengehalten. Bitte wählen Sie den Witterungsbedingungen 

angepasste Kleidung! Hinweis: Die Prüfungsräume CU02-05 und die R-Räume 

verfügen zudem über eine raumlufttechnische Anlage. 

• Die Aufsichten gehen nicht zu den Tischen der Studierenden. Fragen und 

Anmerkungen der Studierenden sind nicht zulässig und stattdessen in der Klausur 

zu vermerken. Sollte es zu Fehlern oder Missverständnissen in der Klausurstellung 
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gekommen sein, so wird diesen soweit erforderlich durch eine entsprechende 

Korrektur oder Bewertung abgeholfen.  

• Sind einzelne Klausurteile (z. B. Teil A ohne Hilfsmittel) abgeschlossen, so sind 

diese von den Studierenden auf dem Boden neben ihrem Tisch abzulegen, damit 

mit dem nächsten Klausurteil (z. B. Teil B mit Hilfsmittel) begonnen werden kann. 

• Die Klausuren werden in den Umschlägen von den Tischen eingesammelt, 

nachdem die Studierenden den Raum verlassen haben.  

• Zwischen zwei Klausuren in einem Raum wird eine Durchlüftung des Raums und 

eine Reinigung der Tische durch das Reinigungspersonal durchgeführt.  

• Die Studierenden haben die Hochschule nach der Teilnahme an Prüfungen 
unverzüglich zu verlassen. Pausen zwischen Prüfungen sind vorzugsweise im 
Freien zu verbringen. 

 

 

Zuwiderhandlungen gegen den Hygieneplan können zu jedem Zeitpunkt unter dem 

Gebrauch des Hausrechts zu einem Verweis vom Hochschulgelände führen. Erfolgt ein 

solcher Verweis während einer laufenden Prüfung, wird die bis zu diesem Zeitpunkt 

erbrachte Leistung bewertet.  

Zuwiderhandlungen gegen Anweisungen des aufsichtführenden Personals (wie z. B. ein 

verspätetes Ablegen der Klausur in den Umschlägen nach Prüfungsende) können als 

Täuschungsversuch gewertet werden und zu einem „Nicht-Bestanden“ der Prüfung führen. 
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